
 

 

 LIEFERBEDINGUNGEN MIETVERTRAG
 

1. VERTRAGSGEGENSTAND 
1.1 Gegenstand des Vertrages ist d ie mie tweise Überlassung der umseitig beschriebenen Geräte der RICOH 
Austria Gm bH (im fo lgenden kurz RICOH genannt) an den genannten  Kunden (im folgenden kurz Mie te r 
genannt). 
1.2 Die Geräte bleiben im Eigentum von RICOH.  
1.3 RICOH behält sich das Recht vor, die  vermieteten  Geräte jederzeit gegen andere gleichwertige 
auszu tauschen. Aufgrund eines schriftlichen Ersuchens des Miete rs unter der Vorraussetzung, dass dieser 
seinen Vertragsverpfl ichtungen insbesondere  seinen Zahlungsver pflichtungen ordnungsgemäß 
nachgekommen ist, können mit Zustimmung durch RICOH d ie Vertragsbedingungen geändert werden. 
Vertragsänderungen bedürfen jedoch der Schri ftform. Mit dem Datum der Änderung beginnt neuerli ch eine 
Anfangslau fzei t, wie  in diesem Vertrag vereinbart, zu lau fen, mi t Ausnahme der schriftlichen Änderungen 
behalten säm tliche Bed ingungen dieses Vertrages ihre Gültigkeit.  
 
2. VERTRAGSDAUER UND MIETPREIS 
2.1 Dieser Mietvertrag  beginnt mit dem  Datum der Unterzeichnung der Gräteliste und wir d auf die Dauer der 
umsei tig  angeführten  Anfangslaufzeit abgeschlossen. Der Mietvertrag ist bei Einha ltung e iner dreimonatigen 
Künd igungsfrist zum E nde der umseitigen angeführten Anfangslaufzeit oder Verlängerungsperiode 
aufzukündigen, ansonsten er sich um jeweils ein wei teres Jahr verlängert. Die Kündigung durch  den Mie te r 
hat mittels eingeschriebenen Briefes an den Wiener Firmenstandort von RICOH zu erfo lgen, ansonsten die 
Künd igung nur dann wirksam ist, wenn RICOH ih ren Erhalt bestätig t.  Der Mieter ist 6 Wochen an  seinen 
Auftrag gebunden. RICOH hat das Recht, den Vertragschluss innerha lb von  6 Wochen ab Unterfertigung des 
Vertrages durch den Mieter abzulehnen.  
2.2 Gegen Bezahlung der Monatsmiete  jewe ils zu  Beginn eines Monats ist der Mieter berechtigt 
Scans/Drucke/Kopien mi t den  aufgestellten Geräten herzuste llen, D ie erstellten Scans/Drucke/Kopien 
werden jewei ls am Abrechnungsstichtag zu den umseitigen genannten Preisen abgerechnet.  
2.3 Der Mieter verpfli chtet sich, an RICOH jewe ils zum Abrechnungsstichtag d ie bereitgestellten 
Zählerstandskarten  zur Berechnung der tatsäch lich  hergeste llten Scans/Drucke/Kop ien  zu  übersenden. 
Darüber hinaus ist er verpflichtet, auch telefonische Auskunft über Zähle rstand zu machen. Sollten die 
Zählerstandskarten  n icht zum angegebenen Ze itpunkt bei  RICOH e inge troffen sein, i st RICOH berechtigt, 
Scans/Drucke/Kopien aufgrund freier Schätzung zu verrechnen. Bei nachträglicher Einlangung der 
Zählerstandskarten  erfolgt die  Anpassung jeweils zum nächsten Abrechnungstermin. RICOH ist berechtigt, 
die beim Mieter aufgestellten Geräte jederzei t zu besich tigen und zu  k ontroll ieren, insbesondere um die 
Anzahl der gemachten Scans/Drucke/Kopien festzustel len. Für den Fall des wiederholten Verzuges bei 
Übersendung der Zäh lerstandskarten, der Abgabe unrichtiger oder unvollständiger Erklä rungen über Anzahl 
der gemachten Scans/Drucke/Kopien ist RICOH berechtigt, den  Vertrag  gem äß Pkt. 8 dieser Bed ingungen 
vorzeitig  aufzulösen.  
2.4 D ie vereinbarten Preise sind wertgesichert au f der Basis des Index der Verbraucherpre ise 2000 wie e r 
vom österreichischen statischen Zentralamt verlautbart wird  bzw. dessen Folgeindex. Ausgangsbas is fü r die 
Berechnung der Wertsicherung ist der im Monat der Vertragsbeginns veröffentlich te r 
Jahresdurchsc hnittindex. D ie Berechnung der Wertsicherung erfolgt jährli ch. Der Preis p ro Scan/Druck/Kopie 
ändert sich zu d iesem Ze itpunk t en tsprechend der Valorisierung. Der Mieter verzichtet auf Einwand der 
Verschweigung, wenn RICOH Wertsicherungsperioden außer Acht lässt. Nach Ablauf der Anfangslaufzeit ist 
RICOH bei Erhöhung von Material- und Arbeitskosten nach vorheriger Ankündigung berechtigt, auch über 
die Wertsicherung hinausgehende Preis erhöhungen durchzuführen.  
2.5 Sowei t nic ht anders vereinbart, sind die vereinbarten  Entgelte innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungslegung ohne Abzug zur Zahlung fäll ig. RICOH ist berech tigt, bei Zahlungsverzug Verzugszinsen 
in Höhe von 8% über der Bankrate der OeNB dem Mieter anzurechnen. Der Mieter verpflichtet sich, die 
Zahlung grundsätzl ich durch  B anke inzug zu leisten . Es steht ihm jedoch frei, die  Zahlung durch  Überweisung 
zu wäh len . In  d iesem Fal le entfäll t der im Preis berücksich tigte 2%ige Rabatt. 
2.6 Der Scan/Druck/Kopienpreis beinhaltet die  Berei tstel lung sämtlicher Ver brauchsmateria lien und Service, 
nicht jedoch Master, Heftklammern und Papier. Färbige Toner und Entwickler sind nur bei 
Vollfarbkopiergeräten im Preis pro S can inkludiert. RICOH behä lt sich vor, bei  perm anenter Überschreitung 
des vom Herstelle r angegebenen üb lichen Tonerverbrauchs den zusätzlichen benötigten Toner getrennt in 
Rechnung zu stellen .  
 
3. LEIS TUNGEN VON RICOH 
RICOH übernimmt fü r die Dauer dieses Vertrages die Wartung und Reparatur der aufgestell ten Geräte mit 
fo lgenden Einschränkungen, die nicht vom Vertrag umfasst sind und dem Mieter zusätzl ich in Rechnung 
gestell t werden: 
a) Schäden, d ie vom Mieter, seinem Personal oder Dritten verschuldet oder unverschuldet verursach t wurden 
bzw. die  auf Bedienungsfehler, unsachgemäße Behand lung, m utwill ige Beschädigungen, Reparaturen  durch 
Dritte , Verwendungen von nicht Originalersatzte ilen oder Einflüsse welcher Art auch immer zurückzu führen 
sind.  
b) Schäden, die sich aus der Verwendung von fü r die Geräte nicht geeigneten Papiers ergeben.  
c) Service- und Reparaturle istungen, deren Durch führung außerhalb der normalen Servicezeiten mit dem  
Mieter ausdrücklich vereinbart wurden.  
d) Insta llation, Inbe triebnahme, Anbindung an nicht im RICOH-Eigentum  stehende Systeme sowie die 
Einschulung in deren Bedienung.  
e) Störungsbehebung, deren Ursache nicht in  von RICOH beim Mieter aufgestellten  Gerä ten selbst 
begründet ist, sondern insbesondere au f Störung oder Fehler der Hard- und Software von nicht im RICOH-
Eigentum stehenden und mi t den von RICOH aufgestellten  und/oder verbundenen Geräten zurückzu führen 
ist.  
f) Installation von Software Updates und Upgrades, d ie Lie ferung von  Treiber-Updates, Upgrades der 
Firm ware sowie die  Fe inkal ibrierung von Farbkopiergeräten und die Einstel lung von mietspezi fischen 
Farbkal ibrierungskurven.  
g) Störungsbehebungen, welche auf fehlerhafte Telefonanlagen oder mangelha fte Quali tät der Amtsleitung 
zurückzuführen sind . Störungsbehebungen oder Änderungen, welche durch bau liche Veränderungen 
hervorgerufen werden, insbesondere Änderungen des Namens des Teilnehmers, Änderung der 
Telefonnummer, Umstellung von Haupt- und Nebenstellen oder umgekehrt. Änderung des Wählverfahrens 
(Umstellung von Im puls auf Mehrfrequenz). Störungsbehebungen oder Schäden, welche durch 
Überspannung hervorgerufen  werden, sei es netz- oder postse itig.  
h) Zusä tzl ich anfallende Weg- und  Arbe its ze iten aufgrund eines nach Zustimmung von RICOH 
durchgeführten  Standortwechsels der Gräte.  
 
4. PFLICHTEN DES MIETERS  
Der Mieter hat für die Gültigkeit d ieses Vertrages: 
4.1 a lle aufgrung dieses Vetrages zu leistenden Entgelte pünktli ch zu  zahlen, andersfal ls hat e r an 
RICOH Verzugzinsen zu leisten in  Höhe von 8% über der  jewei ligen  B ankrate der OeNB zu zahlen. Eine 
Aufrechnung mit al lfäl ligen bestehenden offenen Forderungen gegenüber RICOH ist nicht gestattet. 
Sol lte der Mieter seinen Zah lungsv erpfl ich tungen länger als 30 Tage nicht nachkomm en, ist RICOH 
vorbehaltl ich wei te rgehender Rechte aus diesem Vertrag zur unverzügl ichen E inste llungen der 
Serviceleis tungen befugt.  
4.2 die  aufgestell ten Geräte in ordentl ichem Zustand zu  erhal ten und RICOH unverzüglich über Verlust 
oder Schaden zu inform ier en.  
4.3 d ie Geräte umfassend gegen Verlus t, Diebstahl  B eschäd igung oder Untergang zu vers ichern, sodass  
die  Versic her ungssumme den Neuwert  der Gerä te  deckt. Der Miete r hat insbesondere auch eine 
entsprec hende Haftpfl ichtversicherung abz usch ließen, d ie die in Abs atz  4 .5 au fgez ähl ten Risiken 
abdec kt.  
4.4 die Verpfli chtung, bei  Untergang der Gräte die  auf e igene Kosten bzw. un ter V erwendung der 
Versicherungsentschäd igung erfolgte Ersatz bes chaffung RICOH unentgeltl ich zu übereignen.  
4.5 RICOH gegenüber d ie volle Haftung für Sach- und /oder Personens chäden, verur sach t durch die 
Geräte  oder der en Gebrauch, zu tragen. Ste llt RICOH im Rahm en d ies es Vertrages dem  Mieter  
Software zur Verfügung, so ist dieser nach Beend igung dieses  Vertr ages v erpfl ichtet, die auf den von 
ihm  bereitgeste llten Geräte ( Server etc.) instal lierte Softwar e durch Mi ta rbe iter von  RICOH vorbehal tlos  
lös chen zu lassen.  
4.6 d ie  Geräte oder Te ile  weder dr itten  Personen aus welchem Rechtsgrund auch  imm er, zu 
überlassen, noc h die Geräte preiszugeben oder eine Zustimmung von RICOH einen  anderen 
Aufstel lungs ort zu übersiede ln. Eine Verlegung seines Unternehm ensstandortes unverzügl ich  RICOH 
bekannt zu geben, ansonst die Zus te llung  von Schri ftstücken von RICOH oder Gerich ten unter dem in 
diesem  V ertrag angeführten Standort des Mieter s als bewirkt anz usehen.  
4.7 Service  und Reparatur en an den aufgestel lten Geräten  ausschl ießl ich v on autor isie rtem RICOH–
Personal vor nehmen zu lassen.  
4.8 zumindest e ine aus dem Kreis seiner Dienstnehmer zu nennende Personen als verantwor tl ichen 
Oper ator nam haft zu machen, welche durch RICOH im Gebrauch der aufgestell ten Geräte  ausgebi lde t 
wir d. Der M ieter hat sic her zustel len, dass der  B eauftragte  bei  B edarf zum ordnungsgemäßen Betr ieb der  
Gr äte zu Verfügung steht.  
4.9 RICOH während der gewöhn lichen Dienst- und Öffnungszei ten jederzeit Zutritt zu  den aufgestel lten 
Geräten zu gewähr en, um die  notwendigen Kontro llen, Reparaturen, Wartung und S ervic e durch führen 
zu können.  

4.10 die Gräte  nur entsprechend der im übergebenden Herstel lungs richtl inien  und 
Bedienungsanleitungen zu ver wenden und sein Personal  entsprechend zu instruieren.  
4.11 RICOH unverzüg lich in Kenntn is zu setzten , fa lls  die  Eröffnung eines Konkurs -oder 
Ausgleic hsverfahrens über s ein  Vermögen beantragt oder einge lei te t wi rd, oder eine Pfändung des 
Gerä tes e rfolgte. Der Mieter, Geschäftsführer juristischer P ersonen, persönlich haftende Gesellscha fter 
von OHG, KG, OEG, KEG und andere Gesel lschaften, Obm änner  und Obfrauen von  V ere inen und jene, 
die diesen Vertrag für den Mie te r unterze ichnet haben, haften bei  nicht zei tgerechter Ver ständigung 
persönlich für den dadurch bei  RICOH e ingetre ten Schaden . 
4.12 die Haftung  sowohl fü r e ine unvers chuldete als  auch fü r eine zufä llige  B eschädigung der  Geräte.  
 
5. ÄNDERUNGEN DER VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Aufgrund eines schri ftlichen Ersuchens des Mieters und unter der Vorraussetzung, dass dieser se inen 
Vertragspflichten, insbesondere seinen Zahlungspfli chten ordnungsgemäß nachgekommen ist, können mit 
Zustimmung von RICOH folgende Vertragsbedingungen geändert werden: 
a) Der Preis p ro Scan/Druck/Kopien und / oder die vereinbarte Abnahmemenge aufgrund der zum 
Abänderungszeitpunkt gegebenen Leistungsverhäl tn isse.  
b) Austausch , Modernisierung oder Erweiterung der aufgestel lten Geräte, sofern dies für den Mieter 
notwendig oder zweckmäßig ist. Die  genannt Veränderungen bedürfen der Schriftfo rm. Mi t dem Datum der 
Änderung beginnt neuerli ch eine Anfangslaufzeit wie in  diesem Vertrag fixiert. Mit Ausnahme  der schriftli ch 
fixierten Änderungen behalten säm tliche Bed ingungen dieser Vere inbarung ihre Gültigke it.  
 
6.HAFTUNG 
Schadenersatzansprüche jegl icher Art aus diesem Vertrag gegen RICOH, gleich ob unmitte lbaren, 
mittelbaren oder Folgeschaden, werden ausgeschlossen. Der Mieter ist nicht berechtig t, 
Zahlungsverpflich tungen gegenüber RICOH mit eventuell zustehenden Gegenanforderungen zu 
kompensieren  oder Zahlungen aus diesem Grunde zurückzubehalten .  
 
7. STEUERN UND GEBÜHREN 
Sämtliche angeführte Preise sind Nettopreise ohne Ust. Allfäl lige aus diesem Vertrag anfallende Gebühren 
und Abgaben sowie Entsorgungsbe iträge trägt der Mieter.  
 
8. VORZEITIGE VERTRAGSAUFLÖSUNG 
Beide Vertragste ile sind berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigen Gründen vorzei tig aufzulösen. Wichtige 
Gründe, d ie RICOH berechtigen, d iesen Vertrag aufzulösen, sind insbesondere 
8.1 Verletzungen des Vertrages durch den Mieter, insbesondere Zahlungsverzug trotz schriftlicher Mahnung 
unte r Setzung einer 7-tägigen  Nachfrist, 
8.2 Eröffnungen des gerichtl ichen Insolvenzverfahrens über Vermögen des Mieters,  
8.3 unrichtige  Angaben über die hergestel lten Scans/Drucke /Kopien zu machen,  
8.4 RICOH den Zutritt zu den Gräten zu verweigern 
8.5 Überlassungen der Nutzung der Gräte an Dritte oder Entfe rnung der Gräte ohne Zustimm ung von RICOH 
vom Aufstellungsort,  
8.6 Man ipu lation  an Gräten,  
8.7 Repara turen selbst an den Geräten durchzuführen oder von Dritten durchzuführen zu lassen.  
 
Im Falle der vor ze itigen Vertragauflösung hat der Mieter die aufgestellten Geräte sofort an RICOH 
zurückzustellen. Außerdem sind Zah lungsrückstände, sowie bestehende Forderungen von RICOH sofort zur 
Zahlung fällig , auch wenn längere Zahlungsfristengewährt wurden.  Der Mieter ha t RICOH, wenn ihn  an der 
vorzeitigen Auflösung ein  Verschulden trifft, eine Konventionalstrafe in  zumindest der Höhe zu bezahlen, in 
der RICOH für die  vereinbarten Vertragsdauer bei ordnungsgemäßen Kündigung ein  Entgelt bezogen hätte. 
Wird der Vertrag von RICOH ohne e in Verschulden des M ieters oder wird der Vertrag durch den Miete r ohne 
ein Verschulden von RICOH vorze itig aus wichtigen Gründen aufgelöst, so hat der Mieter eine angemessene
Entschädigung in der Höhe zu bezahlen, in  der RICOH für die vereinbarte Vertragsdauer be i 
ordnungsgemäßen Kündigung ein Entge lt bezogen hätte.  
 
9. AUFSTELLUNG/RÜCKSTELLUNG DER GERÄTE 
Die Geräte werden von RICOH auf eigene Kosten zum Mieter auf den von ihm bestimm ten Platz 
transportiert. Ab Aufstel lung übernimmt der Mieter die volle Haftung für d iese Geräte, bis diese wieder an 
dem von RICOH bestimmten Ort abgeliefert sind.  Für die Wahl des Aufstellungsortes übernimmt der Mieter 
das Risiko . Nac h Ablau f dieses Vertrages ist der Mieter verpfli ch te t, die Geräte  auf eigene Kosten an den von 
RICOH genannten Ort zurück zustellen. Für den Fal l des Verzuges des Mie te rs mi t der Erfüllung der ihm 
obliegenden Verpflichtungen ist RICOH berechtigt, d ie aufgestell ten Geräte  unter Au frechterhal tung des 
Mietvertrages an sich zu nehm en und zu veräußern. Der Mie ter ist verp fl ichtet, die im Eigentum von RICOH 
stehenden Gerä te  auf Verlangen von RICOH auszu fo lgen  und er räumt RICOH weiters das Recht ein, die 
aufgestellten Geräte auch  ohne Mitw irkung des  Mieters an sich  zu  nehmen. Die  Ausübung darüber 
hinausgehender aus dem  Verzug resultierender Rechte bleibt RICOH ausdrücklich vorbeha lten.  
 
10. ALLGEMEINES 
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Münd liche 
Nebenabreden, auch solche vor Vertragsabschluss haben k einerlei  Rechtwi rksamkei t. Sämtliche 
Schriftstücke werden an  die umsei tig genannten Adressen des Mieters rechtswirksam zugestellt bis RICOH 
eine Änderung der Adresse m ittels eingeschriebenem Briefs bekannt gegeben wird. Be i 
Rechtsunwirksamke it oder Nichtigkeit e inzelner Vertragsbestandteile bleibt hievon die Gültigkeit des 
restlichen Vertragswerkes unberührt. Ein  allfällig vereinbartes Depot gi lt als Kaution zur Sicherung der 
Forderung von RICOH aus diesem Vertrag. Das Dopt ist während der Vertragsdauer unverzinst, seitens des 
Mieters n icht aufrechenbar  und wird be i ordnungsgemäßer Beendigung des Vertrages rückerstattet. Für alle 
aus diesem Vertrag resultierenden Streitigkeiten ist das sachlich  in Betracht kom mende Gericht in Wien 
zuständig. Die  Rechte des Mieters aus diesem Vertrag dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.  
 


